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Erweiterte Aufzeichnungspflicht  
 

 

 

Erweiterte Aufzeichnungspflicht 

Wie schon im Warndienst Nr. 01_2026 beschrieben muss ab dem 01.01.2026 eine 

erweiterte Aufzeichnungspflicht erfüllt werden.  

 

Im Anhang finden Sie dazu:  
 

 
NEU: Bitte beachten Sie, dass in Baden-Württemberg für 

Antragssteller  

→  die Unternehmens-Nr. (UD-Nr.) anzugeben ist. 

→  die Angabe der Georeferenz anhand der Schlagnummer (gegebenenfalls Teilschlag- 

      Bezeichnung) gemäß FIONA oder der FLIK-Nummer (ersichtlich unter  

     „Schlaginformationen“ in FIONA) zu erfassen ist. 

Nicht-Antragsteller 

→ die Angabe der Georeferenz anhand von GPS-Koordinaten oder der Flurstücksnummer 

anzugeben ist. 

 
 
 

Elektronische und maschinenlesbare Aufzeichnung ab 01.01.2027  
 

Ab dem 01.01.2027 müssen die Pflanzenschutzanwendungen elektronisch und in einem 

maschinenlesbaren Format dokumentiert werden. Somit müssen Sie spätestens ab dem 

nächsten Jahr die Pflanzenschutzaufzeichnungen über ein entsprechendes Farm-

Management-Information-System (Ackerschlagkartei) oder PSM-DOK führen.  

PSM-DOK wurde von dem Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinland-Pfalz 

entwickelt und kann in Baden-Württemberg kostenfrei genutzt werden.  

o ein überarbeitetes Merkblatt zur Dokumentation von Pflanzenschutzanwendungen des 

LTZ 

o ein Formblatt zur Dokumentation von Pflanzenschutzmaßnahmen (jeweils für Antragsteller 

und Nicht-Antragsteller), welches aber nur dieses Jahr verwendet werden darf. 

o eine Liste geläufiger Kulturen und den zugehörigen EPPO-Codes 

o ein Dokument mit der vollständigen Auflistung aller Kulturen und EPPO-Codes                                               

(Link: BVL EPPO Codes) 

o ein Dokument mit den BBCH Stadien der einzelnen Kulturen                                                           

(Link: JKI BBCH Stadien ) 

 

 

WARNDIENST ACKERBAU 
Pflanzenschutz und Pflanzenbau 

                        

 

Nr. 02_2026                
Datum: 16.02.2026 

https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/04_Pflanzenschutzmittel/psm_kulturen.pdf?__blob=publicationFile&v=7
https://www.julius-kuehn.de/media/Veroeffentlichungen/bbch%20epaper%20de/page.pdf
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Über den folgenden Link kommen Sie zu einem Erklärvideo von PSM-DOK.  

https://www.psmdok.de/psmdok-video.mp4 

 

Betriebe, die schon eine digitale Ackerschlagkartei verwenden sollten beim Anbieter 

nachfragen, ob das Programm die Pflanzenschutzaufzeichnung nach den neuen 

Bestimmungen (Durchführungsverordnung EU 2023/564) dokumentiert. 

        

 
Nachfolgend finden Sie Termine für Online Seminare zur Erfüllung der Dokumentation von 

Pflanzenschutzanwendungen durch das kostenfreie Portal PSM-DOK und dem 

kostenpflichtigen Programm PS Info „Mein Betrieb“. 

→ Für die Teilnahme ist eine Registrierung erforderlich. Nach der Registrierung wird Ihnen 

per E-Mail ein Zugangslink direkt von Zoom zugeschickt.  

 

 

Donnerstag, 12. März 2026, 15:00 Uhr:  

Für die Registreierung klicken Sie bitte auf folgenden Link 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/1NV0JJpaSImBtRx67wXItw 

 

Donnerstag, 16. April 2026, 15:00 Uhr:  

Für die Registreierung klicken Sie bitte auf folgenden Link 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/7tIldHwnTACBge9mHLKXYA 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei Fragen wenden sie sich gerne an  
Dr. Irwa Issa  
Leitung Sachgebiet 3 –Produktion, Vermarktung, Ausbildung  
dr.Irwa.Issa@bodenseekreis.de  
Tel: 07541/204-5828 

https://www.psmdok.de/psmdok-video.mp4
https://us06web.zoom.us/meeting/register/1NV0JJpaSImBtRx67wXItw
https://us06web.zoom.us/meeting/register/7tIldHwnTACBge9mHLKXYA

